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Vorwort 

Eine wissenschaftliche Arbeit, die sich mit den öffentlichen Leistungen an 
die politischen Parteien beschäftigt, kann offenbar  stets nur Momentaufnahme 
sein. Zu häufig wechseln die jeweils zu beachtenden Vorgaben, zu rasch lösen 
richterliche Grundsatzentscheidungen, Gesetze und Gesetzesänderungen ein-
ander ab. Alles scheint zu fließen. Erneut steht in einem der Bereiche, von 
denen diese Arbeit handelt, ein Umbruch an. Nachdem das BVerfG sich im 
Urteil vom 9.4.1992 (NJW 1992, 2524) von seiner früheren Judikatur mehr 
oder weniger übergangslos verabschiedet hat, kann und muß das System 
staatlicher Parteienfinanzierung in seinen Grundzügen neu geordnet werden. 
Der Gesetzgeber hat den Chancenausgleich nach § 22a PartG ersatzlos zu 
streichen und die steuerliche Begünstigung von Parteispenden zurechtzustut-
zen; neue Schranken in Form exakt definierter  "Obergrenzen" sind ihm ge-
setzt, von vormals bestehenden ist er frei geworden. All dies deckt sich zum 
Teil mit den Ergebnissen dieser Arbeit, zum Teil widerspricht es ihnen. Es in 
dem Umfang zu berücksichtigen, der ihm zukäme, hätte ein neues For-
schungsvorhaben erfordert,  das die geforderte  Aktualität indes wegen der an-
stehenden Umgestaltungen ebenfalls nicht hätte wahren können. Angesichts 
dessen habe ich mich dazu entschließen müssen, die Arbeit auf dem Stand zu 
belassen, auf dem sie sich im Zeitpunkt ihrer Einreichung befand. An ihren 
zentralen Thesen - der Annahme eines allgemeinen und nur beschränkt justi-
tiablen Zurückhaltungsgebots bei der Vergabe öffentlicher  Leistungen, der 
Forderung nach strikter staatlicher Neutralität gegenüber den politischen Par-
teien, dem Ruf nach einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage für die Lei-
stungsvergabe - halte ich auch vor der veränderten Ausgangslage fest. Wie die 
neue Entscheidung des BVerfG vor dem Hintergrund dieser Thesen zu kom-
mentieren ist, habe ich in meiner Urteilsbesprechung "Verfassungsrecht  und 
Parteienfinanzierung" in ZRP 1992, 325 dargelegt. Auf die dort gemachten 
Ausführungen darf ich verweisen. 

Die Arbeit wurde im Januar 1992 abgeschlossen und dem Fachbereich 
Rechtswissenschaften der Philipps-Universität Marburg als Dissertation vor-
gelegt. Das Rigorosum fand am 16.12.1992 statt. Mein besonder Dank gilt in 
diesem Zusammenhang dem Erstgutachter Herrn Prof. Dr. Werner Frotscher, 
der die Arbeit von der Auswahl des Themas bis zur Veröffentlichung  betreut 
und die Entstehung mit manch kritischen Anmerkungen gefördert  hat. Eben-
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falls zu danken habe ich Herrn Prof. Dr. Reinhard Hendler, der die Mühen 
der Zweitkorrektur auf sich nahm, sowie Herrn Dr. Bernd Klößner fur die 
Erstellung der Druckvorlage. 

Vor allem bedanke ich mich bei Gaby fur liebevolle Unterstützung und 
Anteilnahme durch Höhen und Tiefen. Abschließend, aber gewiß nicht zu-
letzt, ist es mir auch ein besonderes Anliegen, meinen Eltern zu danken, die 
mir mein Studium erst ermöglicht haben und ohne deren Hilfe diese Arbeit 
letztlich nicht geschrieben worden wäre. 
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§ 1 Der Untersuchungsgegenstand - Die öffentlichen 
Leistungen an die politischen Parteien 

A. Zweck der Untersuchung 

Wahlkampfkostenerstattung, Steuerbegünstigung von Parteispenden, Glo-
balzuschüsse an die politischen Stiftungen - Stichworte, die längst zu Reiz-
worten geworden sind. Die Parteienfinanzierung ist seit vielen Jahren ein 
Dauerbrenner im öffentlichen Diskurs. Was mit dem Versuch begonnen hatte, 
den Parteien auf legalem Wege ein "Leben auf Staatskosten" zu ermöglichen, 
eskalierte schließlich in der Parteispendenaffare  zu einem der großen Polit-
skandale der Nachkriegszeit. Politiker, Journalisten und nicht zuletzt Juristen 
haben sich denn auch mit der Parteienfinanzierung immer aufs neue beschäf-
tigt oder beschäftigen müssen. Die Parteienfinanzierung durch die öffentliche 
Hand war Gegenstand gewichtiger Entscheidungen des BVerfG, und auch die 
StraQustiz durfte - mit insgesamt bescheidenem Erfolg - Hand anlegen. Die 
Rechtswissenschaft hat sich des Themas ebenfalls angenommen - frühzeitig 
und mit beachtlichem Aufwand. Zur Parteienfinanzierung ist eine Flut von 
Monographien, Dissertationen, Habilitationsschriften und Aufsätzen erschie-
nen, die sich in ihrer Gesamtheit kaum mehr übersehen läßt. Ein einheitliches 
Meinungsbild hat sich dabei freilich noch nicht entwickelt. Während Skepti-
ker wie Hans Herbert von Arnim nicht müde werden, die staatliche Parteien-
finanzierung und das Ausmaß, das sie mittlerweile angenommen hat, zu gei-
ßeln1, plädierte etwa der Staatsrechtslehrer und ehemalige CDU-Bundestags-
abgeordnete Hans-Hugo Klein, später immerhin zum Verfassungsrichter  auf-
gerückt, öffentlich fur ihre Ausweitung - unter der programmatischen Über-
schrift "Parteien sind gemeinnützig"2. Ein Titel, der verrät, daß es um Prinzi-
pielles geht: um die Rolle der Parteien in der parlamentarischen Demokratie, 
ihr Verhältnis zur Gesellschaft und ihr Verhältnis zum Staat. 

Nicht anders liegt es bei den nichtfinanziellen Leistungen. Die Frage, wel-
che Parteien von der Überlassung öffentlicher  Einrichtungen ausgeschlossen 
werden dürfen, wie eine chancengleiche Berücksichtigung aller Parteien bei 
der Vergabe von Sendezeit durch die Rundfunkanstalten auszusehen hat, nach 
welchen Kriterien die Stellplätze für die Aufstellung von Wahlplakaten verge-

1 Zuletzt ders.y  Die Partei, S. 3 ff. 
2 NJW 1982, 735. 
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ben werden, ob der Staat als solcher im Gewand amtlicher Öffentlichkeitsar-
beit Werbung fur Parteien betreiben darf, rührt an die Tiefen des modernen 
Parteienstaats. Gleichwohl fehlt bislang eine zusammenfassende Darstellung 
des gesamten Komplexes der öffentlichen Leistungen, die sowohl die finan-
ziellen als auch die sonstigen öffentlichen Leistungen an die politischen Par-
teien in ihrer Gesamtheit und ihrer Wechselbezüglichkeit erfaßt. Während die 
eigentliche Parteienfinanzierung häufiger im Zusammenhang erörtert wird, 
rangieren die nichtfinanziellen Leistungen nur unter "ferner  liefen" oder blei-
ben ganz außen vor. Das Sporadische dominiert. Die vorliegende Arbeit ver-
sucht, diese Lücke zu schließen. Sie soll zeigen, daß sich alle öffentlichen 
Leistungen auf einen einheitlichen Kern zurückfuhren lassen, und will die 
Querverbindungen zwischen den einzelnen Leistungen herausarbeiten. Unter-
nommen wird der Versuch einer Gesamtschau, der es ermöglicht, Wertungs-
widersprüche in Rechtsprechung und Lehre aufzudecken, die bei isolierter 
Betrachtung einzelner Leistungen verborgen bleiben müssen. 

Das vorrangige Ziel der Arbeit liegt indes darin, die rechtlichen - und das 
heißt vor allem: die verfassungsrechtlichen - Vorgaben für die Gewährung öf-
fentlicher Leistungen in ihrem Zusammenspiel zu entwickeln und zu verein-
heitlichen. Dabei wird sich zeigen, daß sich alle Anforderungen,  die das 
Grundgesetz an die Vergabe öffentlicher  Leistungen - seien sie finanzieller, 
sächlicher oder immaterieller Natur - stellt, zurückfuhren lassen auf ein ein-
heitliches rechtliches Prinzip: auf das verfassungsrechtliche Gebot, die Funk-
tion der Parteien im politischen Prozeß, wie sie durch die Verfassung konsti-
tuiert wird, zu sichern und zu erhalten. Es ist dies eines der Hauptanliegen 
der Untersuchung: Nachzuweisen, daß es letztlich die Rolle der Parteien im 
Demokratiemodell des Grundgesetzes ist, die bestimmt, in welchem Umfang 
öffentliche  Leistungen gewährt werden dürfen, nach welchen Maßstaben sie 
zu verteilen sind oder ob bei ihrer Vergabe ein bestimmtes Verfahren einge-
halten werden muß. Das macht zunächst einige begriffliche  Klärungen erfor-
derlich. 

B. Begriff  der öffentlichen Leistungen 

Von "öffentlichen Leistungen" ist im Zusammenhang mit den politischen 
Parteien lediglich in § S PartG die Rede. Dort wird der Begriff  weit ausge-
legt3 und herkömmlicherweise nur als Vorteilsgewährung durch die öffent-
liche Hand definiert4. In ähnlicher Weise soll er, dem Zweck der Untersu-
chung entsprechend, hier verstanden werden. Öffentliche  Leistung ist danach 

3 Siehe nur BVerwGE 47, 280 (286ff.). 
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jede Zuwendung der öffentlichen Hand an eine oder mehrere politische Par-
teien, unabhängig davon, 

- ob es sich um eine finanzielle oder nichtfinanzielle, materielle oder immate-
rielle Zuwendung handelt, 

- ob sie den Parteien mittelbar oder unmittelbar zugutekommt, 
- ob sie entgeltlich oder unentgeltlich erfolgt, 
- durch welche Untergliederung des Staates sie gewährt wird, 
- ob sie in einem geregelten Verfahren vergeben wird oder nicht. 

Zwei Elemente scheinen allerdings zur Einengung des Leistungsbegriffs  un-
verzichtbar. Zum einen muß die Leistung einen gewissen Vermögenswert ha-
ben oder doch in einem gewissen Ausmaß kommerzialisierbar sein5. Nicht je-
des flüchtige Lob, das ein in Amt und Würden befindlicher Politiker einer be-
stimmten Partei - zumeist der, der er selbst angehört - ausspricht, ist schon 
öffentliche  Leistung, auch wenn es sich in einem allgemeinen Sinne noch als 
"Vorteil" begreifen läßt. Der Begriff  der Leistung hat - hier wie sonst auch6 -
vermögensrechtlichen Einschlag. Damit ist freilich nicht gesagt, daß immate-
rielle Vorteile aus dem Leistungsbegriff  herausfallen. Auch ein Werbeeffekt 
kann durchaus einen Vermögenswert haben, wenn er nicht nur von völlig un-
tergeordneter Bedeutung ist7. Ein Indiz fur eine öffentliche  Leistung liegt in 
diesen Fällen insbesondere dann vor, wenn die Zuwendung unter Einsatz öf-
fentlicher Mittel erfolgt8. Ebenso kann von Bedeutung sein, ob die Parteien 
infolge der Zuwendung eigene Aufwendungen ersparen9. 

Und noch ein weiteres Element tritt zur Eingrenzung des Leistungsbegriffs 
hinzu: das Element der Finalität. Leistung kann immer nur die Vorteilsge-
währung sein, die bewußt und zweckgerichtet erfolgt. Wer lediglich von einer 
Handlung, die in ganz anderer Absicht als der der Begünstigung vorgenom-

4 Seifert  y  Die politischen Parteien, S. 152. 
5 So fur den Leistungsbegriff  des § 5 PaitG grundsatzlich auch Bulla,  ZRP 1979, 37; a.A. 

Seifert  y  Die politischen Parteien, S. 152. 
6 Zum Leistungsbegriff  des BGB BGH L M § 812 BGB Nr. 6 B1.369; Pakmdt-Heinnchs, 

§ 812 BGB Rn.4; im Bereicherungsrecht setzt eine Leistung allgemein die Mehrung fremden 
Vermögens voraus, vgl. BGHZ 58, 184 (188) m.w.N.. Der Begriff  der öffenUichen Leistung 
deckt sich insoweit auch mit dem öffentlich-rechtlichen  Subventionsbegriff,  der ebenfalls nur 
Vermögenswerte Zuwendungen erfaßt, vgl. Stober,  s. 1224f. m.w.N., sowie mit der Legaldefi-
nition der Subvention in § 264 V I StGB. Zugleich wird über das Kriterium des Vermögenswerts 
auch die Verbindung zum Begriff  der "Einnahme" in § 26 PartG hergestellt. 

7 Siehe nur BGH NJW 1979, 2205 (2206), der den aus der Photographie eines Fußballspie-
lers gezogenen Werbeeffekt  als "tatsächlichen geldwerte(n) Vorteil" begreift. 

8 Das ermöglicht es etwa, die als amtliche Öffentlichkeitsarbeit  getarnte Parteiwerbung durch 
Informationsbroschüren,  Zeitungsanzeigen etc. als öffentliche  Leistung zu erfassen, siehe unten 
Abschnitt V m . 

9 Vgl. dazu BGHZ 55, 128 (130ff.). 


